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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale  
Beziehungen 

Beteiligung am Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 

Recht 
Legale Migration – öffentliche Konsultation 
23.09.2020 – 31.12.2020 

Verfahren gemäß § 83d BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 28. Sitzung am 6. Oktober 2020 im Wege der Vorprü-
fung einstimmig beschlossen, dass eine Beteiligung des Landtags am Konsultati-
onsverfahren der Europäischen Kommission erforderlich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, das Konsultationsverfahren zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und In-
tegration zu überweisen (§ 83d Abs. 1 BayLTGeschO). 

 

Begründung: 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung ist die Konsultation landespolitisch von Bedeutung 
und Interessen des Landes sind berührt. 

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihren politischen Leitlinien  
u. a. einen neuen Migrations- und Asylpakt angekündigt. Dieser Vorgabe ist die EU-
Kommission zwischenzeitlich mit dem Vorschlag für ein Migrations- und Asylpaket 
nachgekommen. Kernelement dieses Pakets ist - neben einem verpflichtenden Solida-
ritätsmechanismus in Krisenzeiten, effizienteren Grenzverfahren und Rückführungen, 
einer verstärkten Zusammenarbeit mit Drittstaaten und einem entschlossenen Vorge-
hen gegen Schleuser - auch die legale Zuwanderung. 

Der demografische Wandel hat zur Folge, dass in Bayern künftig weniger Fachkräfte 
zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund ist für die Unternehmen am Wirt-
schaftsstandort Bayern eine geregelte Fachkräftezuwanderung von entscheidender 
Bedeutung, um auch in Zukunft im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. 

Die vorliegende Konsultation dient der EU-Kommission dazu, Verbesserungsvor-
schläge für die legale Migration zu ermitteln, um diese ggf. bei einer Änderung von 
Rechtsvorschriften und sonstigen Initiativen berücksichtigen zu können. Als Ziel-
gruppe sind dabei die Interessenträger angesprochen, die an der Ausarbeitung  
und Umsetzung von Strategien im Bereich der legalen Migration beteiligt sind.  
Dazu gehören ausdrücklich auch regionale Behörden. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12594-Public-consultation-on-legal-migration/public-consultation
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1706
https://www.stmi.bayern.de/mui/fachkraeftezuwanderung/index.php
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Europaangelegenheit des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
Drs. 18/10246 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
Recht 
Legale Migration - öffentliche Konsultation 
23.09.2020 - 31.12.2020 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Bayerische Landtag gibt im Konsultationsverfahren folgende Stellungnahme 
ab: 

Für das Konsultationsverfahren „Legale Migration – öffentliche Konsultation“ be-
steht eine landespolitische Bedeutung. Insbesondere vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels besteht ein steigender Bedarf an Fachkräften. 

 

Die Erforderlichkeit von Maßnahmen zur legalen Migration auf EU-Ebene bedarf 
einer genauen Prüfung. Das gilt insbesondere für neue regulatorische Maßnah-
men, denn die Lage am Arbeitsmarkt unterscheidet sich zwischen den Mitglied-
staaten stark. Regelungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Arbeitsmark-
tes zugeschnitten sind ¬- wie etwa das Fachkräfteeinwanderungsgesetz - dürfen 
durch legislatorische Maßnahmen auf EU-Ebene nicht in Frage gestellt werden. 

 

Ausgangspunkt für Maßnahmen der EU muss eine klare Ausrichtung an den Zie-
len der legalen Migration in der EU sein. Grundlage hierfür kann der Fitness-
Check im Bereich des EU-Rechts zur legalen Zuwanderung (SWD 2019(1055)) 
sein. Darin wurde festgestellt, dass die im Bereich der legalen Zuwanderung be-
werteten Richtlinien bereits weitgehend ihren Zweck erfüllen. Gleichzeitig wurde 
festgestellt, dass die derzeitigen Vorschriften im Bereich der legalen Zuwanderung 
angesichts der Herausforderungen, mit denen Europa bei der Migration insgesamt 
konfrontiert ist, nur eine begrenzte Wirkung haben. Wolle die EU das Vertragsziel, 
die Gestaltung einer gemeinsamen Politik der legalen Zuwanderung als Kernele-
ment einer umfassenden Politik zur Steuerung der Migrationsströme, vollumfäng-
lich erreichen, müssten diese Punkte künftig mithilfe eines breiten Spektrums an 
Maßnahmen angegangen werden. 

 

Das bedeutet, dass sich ein Erfordernis für relevante Maßnahmen zur legalen Zu-
wanderung nur im Kontext mit den Zielen einer umfassenden Politik zur Steuerung 
von Migrationsströmen ergeben kann. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass ge-
rade regulatorische Maßnahmen aufgrund der starken Unterschiede an den Ar-
beitsmärkten der Mitgliedsstaaten Probleme aufwerfen können und die diesen Be-
dürfnissen entsprechenden bestehenden nationalen Regelungen nicht in Frage 
gestellt werden dürfen. Die nationalen Regelungen zur Zuwanderung für Zwecke 
der Ausbildung und Erwerbstätigkeit wurden zuletzt durch das Fachkräfteeinwan-
derungsgesetz richtungsweisend neugestaltet und gewährleisten eine den Bedürf-
nissen des Arbeitsmarktes in Deutschland und Bayern entsprechende Zuwande-
rung von Hochqualifizierten und Fachkräften.      
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Im Rahmen der Beratung des Konsultationsverfahrens sollte der Fokus daher auf 
eine strikte Beachtung der Erforderlichkeit von Maßnahmen auf EU-Ebene und 
Wahrung der nötigen Flexibilität der Mitgliedstaaten gerichtet werden. Vor dem 
Hintergrund des Ergebnisses des o.a. Fitness-Checks sind neben den von der 
Kommission im Migrations- und Asylpaket vorgesehenen drei Maßnahmenpake-
ten keine weiteren Bereiche erkennbar, in denen eine Verbesserung des EU-Rah-
men bei der legalen Migration veranlasst erscheint.  

 

Im Übrigen weisen wir zu den in der Konsultation hervorgehobenen drei Maßnah-
menpakete auf Folgendes hin: 

 

1. Überarbeitung der Richtlinie über langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaats-
angehörige zur Schaffung eines echten EU-weiten langfristigen Aufenthaltssta-
tus, insbesondere durch die Stärkung des Rechts langfristig aufenthaltsberech-
tigter Personen, in andere Mitgliedstaaten zu ziehen und dort zu arbeiten: 

 

Eine Überarbeitung der Richtlinie über langfristig aufenthaltsberechtigte Dritt-
staatsangehörige zur Schaffung eines echten EU-weiten langfristigen Aufent-
haltsstatus, sollte zum einen nicht dazu führen, dass die derzeitigen Anforde-
rungen an eine Niederlassungserlaubnis unterschritten werden, insbesondere 
sollte die regelmäßige Mindestaufenthaltsdauer von fünf Jahren nicht gesenkt 
werden. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass auch bei Schaffung eines 
„echten EU-weiten langfristigen Aufenthaltsstatus“ ein Umzug in einen anderen 
Mitgliedstaat trotz Beziehen von Sozialleistungen in den Titel ausstellenden Mit-
gliedstaat nicht ermöglicht wird. 

 

Der Aufenthaltstitel von in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
langfristig Aufenthaltsberechtigten berechtigt zwar zur Ausübung einer Beschäf-
tigung jedoch mit Arbeitsmarktprüfung (Vergleichbarkeitsprüfung sowie Vor-
rangprüfung) durch die Bundesagentur für Arbeit. Hieran sollte festgehalten 
werden.  

 

2. Entwicklung eines EU-Talentpools, der das Angebot an qualifizierten Arbeits-
kräften aus Drittstaaten, die in die EU kommen wollen, auf die Bedürfnisse der 
Arbeitgeber in der EU abstimmen würde:  

 

Eine gezielte Steigerung der Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus 
Drittstaaten ist gerade für den Wirtschaftsstandort Bayern elementar. Überle-
gungen zu einem EU-weiten Talentpool für eine internationale Rekrutierung von 
qualifizierten Arbeitskräften können hier einen Beitrag leisten. So könnte die Zu-
wanderung für Fachkräfte aus Drittstaaten insgesamt transparenter und somit 
attraktiver gestaltet werden. Zudem bietet ein Talentpool auch für Arbeitgeber 
weitergehende Möglichkeiten Fachkräfte zu rekrutieren. Allerdings ist darauf zu 
achten, dass ein solcher Talentpool lediglich als Ergänzung zu bestehenden 
Angeboten auf Ebene der Mitgliedstaaten sachgerecht erscheint. Doppelstruk-
turen sollten vermieden werden und ein Talentpool sollte sich auf die Bereiche 
konzentrieren, für die in gemeinsamer Rechtsrahmen besteht. 

 
3. Überarbeitung der Richtlinie über die kombinierte Aufenthaltserlaubnis, um die 

Zulassungs- und Aufenthaltsbedingungen für Arbeitskräfte geringer und mittle-
rer Qualifikation zu vereinfachen und zu harmonisieren. 
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Eine verstärkte Zuwanderung von Personen mit geringer und mittlerer Qualifika-
tion wird allgemein und insbesondere vor dem sich aktuell auf Grund der noch 
nicht absehbaren Auswirkungen der Covid-19 Pandemie verändernden Arbeits-
markt sehr kritisch gesehen. Gerade in diesem Bereich stellt sich auch in be-
sonderer Weise die Frage nach der Erforderlichkeit einer Regelung auf Ebene 
der EU und bereits die Frage nach einer entsprechenden Kompetenz (vgl. Art. 
79 AEUV). Die bestehenden nationalen Regelungen zur Zuwanderung für Zwe-
cke der Ausbildung und Erwerbstätigkeit wurden zuletzt durch das Fachkräf-
teeinwanderungsgesetz richtungsweisend neugestaltet und gewährleisten eine 
den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes in Deutschland und Bayern entspre-
chende Zuwanderung von Hochqualifizierten und Fachkräfte. Für Fachkräfte gilt 
dabei der Grundsatz der Gleichwertigkeit der Qualifikationen, der besagt, dass 
Fachkräfte ihre im Ausland erworbene Qualifikation (berufliche oder akademi-
sche Qualifikation) in Deutschland anerkennen lassen müssen. 

 

Berichterstatter: Dr. Franz Rieger 
Mitberichterstatter: Horst Arnold 

II. Bericht: 

1. Der EU-Konsultation gemäß § 83d BayLTGeschO wurde dem Ausschuss für 
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Bezie-
hungen hat den EU-Konsultation gemäß § 83d BayLTGeschO endberaten. 

2. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
das Konsultationsverfahren in seiner 39. Sitzung am 22. Oktober 2020 beraten 
und e inst immig beschlossen, die Federführung zu übernehmen (§83d Abs. 2 
BayLTGeschO). 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
das Konsultationsverfahren in seiner 42. Sitzung am 26. November 2020 feder-
führend beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Enthaltung 
Zust immung zu der in I. enthaltenen Beschlussempfehlung empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Bezie-
hungen hat das Konsultationsverfahren in seiner 32. Sitzung am 1. Dezember 
2020 endberaten und mit folgendem Stimmergebnis. 
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
empfohlen, der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zuzu-
stimmen mit der Maßgabe, dass folgender Satz angefügt wird: „Der Beschluss 
des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kommission, 
das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 
Bundestag übermittelt.“. 
 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 

Recht 

Legale Migration – öffentliche Konsultation 

23.09.2020 – 31.12.2020 

Drs. 18/10246, 18/11789 

Der Bayerische Landtag gibt im Konsultationsverfahren folgende Stellungnahme ab: 

Für das Konsultationsverfahren „Legale Migration – öffentliche Konsultation“ besteht 
eine landespolitische Bedeutung. Insbesondere vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels besteht ein steigender Bedarf an Fachkräften. 

Die Erforderlichkeit von Maßnahmen zur legalen Migration auf EU-Ebene bedarf einer 
genauen Prüfung. Das gilt insbesondere für neue regulatorische Maßnahmen, denn die 
Lage am Arbeitsmarkt unterscheidet sich zwischen den Mitgliedstaaten stark. Regelun-
gen, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zugeschnitten sind ¬- wie 
etwa das Fachkräfteeinwanderungsgesetz - dürfen durch legislatorische Maßnahmen 
auf EU-Ebene nicht in Frage gestellt werden. 

Ausgangspunkt für Maßnahmen der EU muss eine klare Ausrichtung an den Zielen der 
legalen Migration in der EU sein. Grundlage hierfür kann der Fitness-Check im Bereich 
des EU-Rechts zur legalen Zuwanderung (SWD 2019(1055)) sein. Darin wurde festge-
stellt, dass die im Bereich der legalen Zuwanderung bewerteten Richtlinien bereits weit-
gehend ihren Zweck erfüllen. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die derzeitigen Vor-
schriften im Bereich der legalen Zuwanderung angesichts der Herausforderungen, mit 
denen Europa bei der Migration insgesamt konfrontiert ist, nur eine begrenzte Wirkung 
haben. Wolle die EU das Vertragsziel, die Gestaltung einer gemeinsamen Politik der 
legalen Zuwanderung als Kernelement einer umfassenden Politik zur Steuerung der 
Migrationsströme, vollumfänglich erreichen, müssten diese Punkte künftig mithilfe eines 
breiten Spektrums an Maßnahmen angegangen werden. 

Das bedeutet, dass sich ein Erfordernis für relevante Maßnahmen zur legalen Zuwan-
derung nur im Kontext mit den Zielen einer umfassenden Politik zur Steuerung von Mig-
rationsströmen ergeben kann. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass gerade regulato-
rische Maßnahmen aufgrund der starken Unterschiede an den Arbeitsmärkten der Mit-
gliedsstaaten Probleme aufwerfen können und die diesen Bedürfnissen entsprechen-
den bestehenden nationalen Regelungen nicht in Frage gestellt werden dürfen. Die na-
tionalen Regelungen zur Zuwanderung für Zwecke der Ausbildung und Erwerbstätigkeit 
wurden zuletzt durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz richtungsweisend neuge-
staltet und gewährleisten eine den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes in Deutschland 
und Bayern entsprechende Zuwanderung von Hochqualifizierten und Fachkräften. 
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Im Rahmen der Beratung des Konsultationsverfahrens sollte der Fokus daher auf eine 
strikte Beachtung der Erforderlichkeit von Maßnahmen auf EU-Ebene und Wahrung der 
nötigen Flexibilität der Mitgliedstaaten gerichtet werden. Vor dem Hintergrund des Er-
gebnisses des o. a. Fitness-Checks sind neben den von der Kommission im Migrations- 
und Asylpaket vorgesehenen drei Maßnahmenpaketen keine weiteren Bereiche er-
kennbar, in denen eine Verbesserung des EU-Rahmen bei der legalen Migration ver-
anlasst erscheint.  

Im Übrigen weisen wir zu den in der Konsultation hervorgehobenen drei Maßnahmen-
pakete auf Folgendes hin: 

1. Überarbeitung der Richtlinie über langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsange-
hörige zur Schaffung eines echten EU-weiten langfristigen Aufenthaltsstatus, ins-
besondere durch die Stärkung des Rechts langfristig aufenthaltsberechtigter Perso-
nen, in andere Mitgliedstaaten zu ziehen und dort zu arbeiten: 

Eine Überarbeitung der Richtlinie über langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaats-
angehörige zur Schaffung eines echten EU-weiten langfristigen Aufenthaltsstatus, 
sollte zum einen nicht dazu führen, dass die derzeitigen Anforderungen an eine 
Niederlassungserlaubnis unterschritten werden, insbesondere sollte die regelmä-
ßige Mindestaufenthaltsdauer von fünf Jahren nicht gesenkt werden. Des Weiteren 
ist darauf zu achten, dass auch bei Schaffung eines „echten EU-weiten langfristigen 
Aufenthaltsstatus“ ein Umzug in einen anderen Mitgliedstaat trotz Beziehen von So-
zialleistungen in den Titel ausstellenden Mitgliedstaat nicht ermöglicht wird. 

Der Aufenthaltstitel von in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union lang-
fristig Aufenthaltsberechtigten berechtigt zwar zur Ausübung einer Beschäftigung 
jedoch mit Arbeitsmarktprüfung (Vergleichbarkeitsprüfung sowie Vorrangprüfung) 
durch die Bundesagentur für Arbeit. Hieran sollte festgehalten werden.  

2. Entwicklung eines EU-Talentpools, der das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften 
aus Drittstaaten, die in die EU kommen wollen, auf die Bedürfnisse der Arbeitgeber 
in der EU abstimmen würde:  

Eine gezielte Steigerung der Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus Dritt-
staaten ist gerade für den Wirtschaftsstandort Bayern elementar. Überlegungen zu 
einem EU-weiten Talentpool für eine internationale Rekrutierung von qualifizierten 
Arbeitskräften können hier einen Beitrag leisten. So könnte die Zuwanderung für 
Fachkräfte aus Drittstaaten insgesamt transparenter und somit attraktiver gestaltet 
werden. Zudem bietet ein Talentpool auch für Arbeitgeber weitergehende Möglich-
keiten Fachkräfte zu rekrutieren. Allerdings ist darauf zu achten, dass ein solcher 
Talentpool lediglich als Ergänzung zu bestehenden Angeboten auf Ebene der Mit-
gliedstaaten sachgerecht erscheint. Doppelstrukturen sollten vermieden werden 
und ein Talentpool sollte sich auf die Bereiche konzentrieren, für die in gemeinsa-
mer Rechtsrahmen besteht. 

3. Überarbeitung der Richtlinie über die kombinierte Aufenthaltserlaubnis, um die Zu-
lassungs- und Aufenthaltsbedingungen für Arbeitskräfte geringer und mittlerer Qua-
lifikation zu vereinfachen und zu harmonisieren. 

Eine verstärkte Zuwanderung von Personen mit geringer und mittlerer Qualifikation 
wird allgemein und insbesondere vor dem sich aktuell auf Grund der noch nicht 
absehbaren Auswirkungen der Covid-19 Pandemie verändernden Arbeitsmarkt 
sehr kritisch gesehen. Gerade in diesem Bereich stellt sich auch in besonderer 
Weise die Frage nach der Erforderlichkeit einer Regelung auf Ebene der EU und 
bereits die Frage nach einer entsprechenden Kompetenz (vgl. Art. 79 AEUV). Die 
bestehenden nationalen Regelungen zur Zuwanderung für Zwecke der Ausbildung 
und Erwerbstätigkeit wurden zuletzt durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
richtungsweisend neugestaltet und gewährleisten eine den Bedürfnissen des Ar-
beitsmarktes in Deutschland und Bayern entsprechende Zuwanderung von Hoch-
qualifizierten und Fachkräfte. Für Fachkräfte gilt dabei der Grundsatz der Gleich-
wertigkeit der Qualifikationen, der besagt, dass Fachkräfte ihre im Ausland erwor-
bene Qualifikation (berufliche oder akademische Qualifikation) in Deutschland an-
erkennen lassen müssen. 
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Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kom-
mission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 
Bundestag übermittelt. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER, CSU, FDP 

und AfD. Gegenstimmen bitte anzeigen! – Stimmenthaltungen! – Das sind die beiden 

fraktionslosen Abgeordneten. Dann übernimmt der Landtag diese Voten.
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